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vereinbar sind.“ (Foucault 1992: 42). Damit versucht er aufzuzeigen, dass divergierende Formen der Aneignung 
eines Ortes verschiedene, konkurrierende, widersprüchliche, miteinander vereinbare Räume gleichzeitig entstehen 
lassen können und damit Gegenorte erzeugen. Sie sind zwar an ihre Lokalität gebunden, aber nicht durch diese 
vollends (vor)bestimmt sowie festlegbar und müssen keine Auflösungserscheinungen zur Folge haben, weil sie 
sich entweder nicht materialisieren oder mittlerweile akzeptierter Teil der baulichen Ausgangsbasis sind. ‚Andere 
Räume‘ können auch Kommunikationsräume bilden, die sich wie in unserem Beispiel in Form von Graffiti als 
räumliche Praxis (Lefebvre 2006: 335) zeigen. Sie funktionieren zum einen auch als Kommentar ohne Erwartung 
einer Antwort, zum anderen setzen sie kein spezifisches, vor allem kein zwangsläufig subalternes Subjekt voraus.

Subalternität im Befund. Annäherung an einen Perspektivwechsel

Im Folgenden soll anhand dreier Ortskategorien – loci plebea (Orte des plebs), loci servorum (Orte von Sklav*innen) 
und loci scribendi (‚beschriebene Orte‘)32 – untersucht werden, ob und inwiefern Subalternität im archäologischen 
Befund nachweisbar ist. Besonders Funde und Befunde vom 2. Jh. v.u.Z. bis in das 1. Jh. u.Z des am Golf von 
Neapel gelegenen Pompeji (Abb. 1) stehen dabei im Fokus.33  Die Sequenz endet mit dem Ausbruch des Vesuvs 
79 u.Z., der die Stadt vollständig mit Asche bedeckte und so konservierte (Plin. epist. 6, 16).34 Aufgrund dessen 
ist aus taphonomischer Sicht, trotz Veränderungen auch nach der Eruption, ein fast einmaliger Befund erhalten 
geblieben, der – um Schriftzeugnisse ergänzt – einen besonderen Einblick in die antike Lebenswelt dieser colonia 
(Cic. Sull. 62) erlaubt.35

32	 Die (be)fundorientierte und forschungsbasierte Informationsdichte an und zu diesen Orten scheint gegenwärtig ausreichend 
hoch, um sich der Problematik der Subalternität anzunähern und erste Aussagen zu diesem Thema zu erlauben. Besonders 
interessant, zugleich aber auch herausforderungsvoll wäre es, allein Frauen* in den Fokus der Betrachtung hinsichtlich et-
waiger Subalternitätsmomente zu stellen. Als Sozialmilieu übergreifende Gruppe könnten auch hier exemplarisch vertikale 
sowie horizontale Marginalisierungsmechanismen untersucht werden.

33	 Die Literatur zu Pompeji ist fast unüberschaubar s. jedoch einführend für ein breiteres Publikum Beard 2011.
34	 Die Abkürzungen antiker Autoren und Werktitel folgen den Angaben im Neuen Pauly III (1997): XXXVI–XLIV.
35	 Inschriftlich überliefert ist Colonia Veneria Cornelia Pompeianorum (CIL VI 3340, 141; 143; 145; 147; CIL X 787).

Abb. 1. Plan von Pompeji mit Lage der im Beitrag besprochenen Mietshäuser in Rot 
(nach Pirson 1999: 16, Abb. 1, bearb. von Verf.)



Forum Kritische Archäologie 8 (2019) Themenheft: Subalterne Räume

145

Loci plebea: vermietbare Hauseinheiten

Zunächst wenden wir uns dem oft geäußerten Postulat zu, dass gerade die ärmere – und weniger privilegierte – Be-
völkerung (assoziiert mit Teilen des plebs36) kleinere Wohneinheiten in großen Mehrparteien-Mietshäusern (insu-
lae) bezog (Höcker 1998; s. a. Bottke 1999). Vor allem wird dies aus dem in antiken Texten erwähnten z. T. misera-
blen Bauzustand und der schlechten Qualität der Mehrgeschosshäuser abgeleitet. Wegen der besseren Quellenlage 
sollen zuerst die Umstände in Rom skizziert werden, um sie dann mit denen Pompejis zu kontrastieren. 

So geht aus Schriftquellen für Rom hervor, dass zur Senkung der Baukosten die Häuser meist aus minderwerti-
gen Ziegeln und Holz errichtet wurden. Die Brandgefahr war dementsprechend hoch und viele Gebäude fielen 
nachweislich dem Feuer zum Opfer (Vitr. 2, 9, 14–16; s. auch Gell. 15, 1, 2–4). Zudem stürzten sie häufig gerade 
bei starken Regenfällen oder Hochwasser ein: Zum einen sogen sich die porösen Ziegel voll, zum anderen wur-
den die Grundmauern wegen nicht ausreichender Fundamentierung unterspült und weggerissen (Cass. Dio 39, 
61, 2; Vitr. 6, 8, 1–6; Tac. hist. 1, 86, 2). Trotz äußerst bedenklicher baulicher Zustände mussten Mieter*innen 
(sog. insularii) über ein ausreichend hohes Einkommen verfügen, wie damalige Preise nahelegen.37 Die Höhe der 
Mieten orientierte sich an der Lage der Wohnung im Haus: Je höher, desto weniger musste dafür gezahlt werden, 
da sich die Bau- und Wohnqualität nach oben hin noch einmal erheblich verschlechterte (Plut. Sull. 1). Über die 
Mehrparteien-Mietshäuser berichtet etwa Vitruv, sie würden so weit in die Höhe ragen, dass die Bewohner*innen 
der oberen Etagen die gesamte Stadt überblicken konnten (Vitr. 2, 8, 17).38 Dass aber solche Wohnungen weder für 
Senatoren als standesgemäß erachtet wurden (Vell. 2, 10, 1)39 noch den Eigentümer*innen selbst genügten, die sich 
in anderen Vierteln niederließen (Cic. Mil. 24, 64), belegt die soziale Distinktion auch im Bereich des Wohnens. 
Neben schriftlichen Hinweisen liegen auch materielle Evidenzen für vielgeschossige Mietshäuser in Rom vor. Ein 
Beispiel eines solchen Gebäudes ist die sog. insula dell’Aracoeli am Nordrand des kapitolinischen Hügels mit 
insgesamt fünf Geschossen (s. Priester 2002: 47–114).40 

In Pompeji41 indes liegt eine mehrheitlich andere Quellenlage vor: Trotz sehr guter Überlieferung sind bislang der-
artig hoch gebaute Häuser weitestgehend unbekannt. Zumeist sind Komplexe mit lediglich bis zu zwei Geschossen 
nachgewiesen.42 Daneben ist aus dem archäologischen Befund kaum sicher zu beurteilen, ob es sich bei den Ar-
chitekturen ausschließlich um Wohnhäuser einer Familie handelt oder um Mehrparteienhäuser, gänzlich oder zum 
Teil vermietet. Dass es hier allerdings Vermietungen gegeben hat, belegen Anzeigen:

HOSPITIVM HIC LOCATVR TRICLINIVM CVM TRIBVS LECTIS ET COMM(odis)

Unterkunft zu vermieten: Zimmer mit drei Betten und gemein(schaftlich)43

36	 Wie in Anm. 20 bereits angesprochen, liegt auch mit plebs eine bereits in der Antike vorliegende Sammelbezeichnung eines 
stark heterogenen Milieus vor, das in erster Linie Menschen außerhalb der nicht minder diversen Aristokratie (patricii) 
umschreibt und von den nobiles durchaus auch als Stigmatisierung verwendet wurde. Dementsprechend umfasste plebs 
zuvorderst den Bürgerverband von wohlhabenden Handels- und Handwerksfamilien über in der Landwirtschaft Tätige bis 
hin zu Besitzlosen (s. Kröss 2017).

37	 Z. B. musste ein Freigelassener im 1. Jh. u.Z. für eine Unterkunft 2000 Sesterzen im Jahr bezahlen, vgl. Plut. Sull. 1; s. a. 
Bottke 1999: 60, 91–96.

38	 Ähnlich Martial. 7, 20, 20; Iuv. 3, 190–199; Tac. hist. 3, 71; Gell. 15, 1, 2–4 und Tert. Val. 7.
39	 So müsse bei einer Wohnungsmiete von 6000 Sesterzen ein Senator um sein Ansehen fürchten.
40	 Neben Rom sind vor allem in Ostia gut erhaltene Mehrparteien-Mietshäuser nachgewiesen, s. Packer 1971.
41	 Pompeji wird in der modernen Forschung zum besseren Verständnis in regiones, insulae und Hauseingangsnummern ein-

geteilt. So befindet sich beispielsweise das Forum holitorium (VII 7, 29) in regio VII, insula 7, mit Hauseingang 29. Der 
Begriff insula ist jedoch doppeldeutig. Zum einen handelt es sich um einen aus der Antike überlieferten Terminus, der 
Mehrparteien-Miethäuser bezeichnet, wie die bereits angesprochene insula dell’Aracoeli. Zum anderen beschreibt der 
Begriff als terminus technicus in der Forschung eine Fläche bzw. ein Baugrundstück, das zumeist von Straßen umgeben ist. 
Für und in Pompeji ist mit insula letzteres gemeint.

42	 Nur ein Beispiel ist bislang aus Pompeji bekannt, das als Mietshaus angesprochen wird und fünf Stockwerke umfasst (Casa 
a cinque piani [VIII 2, 14-20]; Eschebach 1993: 356–357). Allerdings reiht sich der gegen den Hang gesetzte Bau mit seiner 
villenähnlichen Architektur, den Terrassierungen und einer großen Badeanlage eher in die luxuriöseren Beispiele vermiet-
barer Räumlichkeiten ein. Zur Mehrstöckigkeit im kaiserzeitlichen Pompeji allg. Oswald 2016.

43	 CIL IV 807, Übers. Hunink 2011: 187, Nr. 520; Anzeige an der Fassade der ‚Herberge des Sittius‘ (VII 1, 44-45).
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In praedis Iuliae Sp(uri) f(iliae) Felicis locantur balneum Venerium et nongentum tabernae pergulae cenacula ex idibus 
Aug(ustis) primis in idus Aug(ustas) sextas annos continuos quinque s(i) q(uinquennium) d(ecurrerit) l(ocatio) e(rit) 
n(udo) c(onsensu) 

In den Besitzungen der Iulia Felix, Tochter des Spurius, sind ein balneum Venerium et nongentum, tabernae, pergulae 
und cenacula ab dem nächsten 13. August bis zum sechsten 13. August für fünf zusammenhängende Jahre zu vermieten. 
Nach Ablauf der fünf Jahre kann die Miete formlos fortdauern.44

Insula Arriana Polliana [C]n(aei) Al[le]i Nigidi Mai locantur ex [k(alendis)] Iulis primis tabernae cum pergulis suis et 
c[e]nacula equestria et domus conductor convenito Primum [C]n(aei) Al[le]i Nigidi Mai ser(vum)

Insula Arriana Polliana des Cnaeus Alleius Nigidius Maius. 

Es werden vom nächsten Juli an tabernae mit ihren pergulae und cenacula equestria und domus vermietet. 
Der Mieter möge sich an Primus, Sklave des Cnaeus Alleius Nigidius Maius, wenden45.

Die in den Anzeigen genannten Gebäude und einige der Mieträume können auch archäologisch belegt werden. 
Folgend soll auf die beiden letztgenannten Häuserkomplexe eingegangen werden.

44	 CIL IV 1136, Übers. Zangmeister, Hervorhebung StM; Anzeige westlich des Eingangs von II 4,6.
45	 CIL IV 138, Übers. Zangmeister, Hervorhebung StM; Anzeige an einem Ziegelpfeiler zwischen Eingang VI 6,19 und 20.

Abb. 2. Grundrissplan der insula Arriana Polliana (VI 6) mit vermuteten Mietsräumen 
(nach Pirson 1999: 24, Abb. 6, bearb. von Verf.)
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Insula Arriana Polliana (VI 6)46

Die insula Arriana Polliana befindet sich im Westen der Stadt (s. Abb. 1). Laut Anzeige wurden hier tabernae, also 
Verkaufs- und Handwerksläden mit Zwischengeschossen (pergulae), zudem Obergeschosse (cenacula) und sogar 
einzelne Häuser (domus) vermietet (Abb. 2). Den Kern der insula nimmt ein Atrium-Peristyl-Haus ein (Casa di 
Pansa VI 6, 1.12.13), in dem eventuell der Besitzer der insula mit seiner Familie wohnte (Pirson 1999: 23). 

Aufgrund der erhaltenen Ausstattung, der Hinweise auf Installationen und der architektonischen Isolierung der 
Casa di Pansa schloss Pirson darauf, dass die in Abb. 2 eingefärbten Einheiten wohl am ehesten denjenigen ent-
sprechen, die auch in der Anzeige zur Vermietung ausgeschrieben wurden. Bei den vermietbaren tabernae mit se-
paraten Zugängen handelt es sich wahrscheinlich nicht ausschließlich um Verkaufs- und Handwerksläden, sondern 
partiell auch um kleinere Wohneinheiten, sog. Wohn-tabernae (Pirson 1999: 33–34, 176–177). So bestehen etwa 
die drei tabernae VI 6, 14-16 aus zwei Zimmern, die eine Funktionsaufteilung in Verkauf und Wohnen grundsätz-
lich zuließen. Zudem besaßen sie eine in das Obergeschoss führende Treppe sowie einen Herd und eine Latrine, 
womit die Voraussetzungen zur Bewohnbarkeit erhöht würden. 

Neben den durch Balkenlöcher und Treppen evidenten zweigeschossigen Mieteinheiten finden sich auch Hinweise 
für eine separate Vermietung von Obergeschosseinheiten. Zumindest belegt die von der Straße zugängliche Au-
ßentreppe bei Eingang 8 den Zugang zu kleineren Räumen im zweiten Geschoss, die über das Kernhaus offenbar 
nicht erreichbar waren (Pirson 1999: 34–41).

46	 Die anschließenden Ausführungen folgen Pirson 1999: 23–47.

Abb. 3. Grundrissplan der Praedia Iuliae Felicis (II 4) mit vermuteten Mietsräumen 
(nach Pirson 1999: 48, Abb. 37, bearb. von Verf.)
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Die Miete kleiner Häuser in insulae, wie etwa die im Untergeschoss des Beispiels gelegenen domus VI 6, 7; 9 
und 10 mit 90 bis 105 m², stellt in Pompeji eher eine Ausnahme dar (Pirson 1999: 41–44). Die drei domus waren 
ursprünglich mit der Casa di Pansa verbunden und wurden erst zu einem späteren Zeitpunkt durch Zusetzung der 
Türen bewusst voneinander getrennt.

Die Praedia Iuliae Felicis (II 4)47

Auch für die Praedia Iuliae Felicis im Südosten der Stadt (s. Abb. 1) werden folgende vermietbare Einheiten in 
der Anzeige aufgezählt: tabernae (Verkaufs- und Handwerksläden), Zwischen- und Obergeschosse (pergulae und 
cenacula) sowie in diesem besonderen Fall eine Badeanlage (balneum). Leider lassen sich restaurationsbedingt die 
ausgeschriebenen Räumlichkeiten dem archäologischen Befund nicht mit letzter Sicherheit zuweisen. Dennoch 
könnten die folgend beispielhaft angeführten Räume den vermieteten Einheiten entsprechen (Abb. 3). Da tabernae 
5 und 7 in einem architektonischen Zusammenhang mit dem eindeutig zu identifizierenden balneum stehen und 
von den Baustrukturen des restlichen Komplexes der Iulia Felix getrennt sind, dürften diese anscheinend ebenfalls 
zur Vermietung gedient haben. In diesen tabernae war es, wie im obigen Beispiel, anscheinend gleichzeitig auch 
möglich zu wohnen (Pirson 1999: 49). Anmietbare cenacula werden zwar, wie im zuvor besprochenen Fall, über 
Treppen erschlossen, allerdings befinden sich diese hier unscheinbar in Korridoren verbaut.

Vermietbare Räume als Nachweis für subalterne Gruppen?

Grundsätzlich ist der Umstand des Mietens keiner, in dem sich zwangsläufig Unterdrückung und Ausbeutung 
zeigen. Wie das oben genannte Beispiel des Velleius Paterculus verdeutlicht, sind auch jenseits des plebs An-
mietungen üblich und gängige gesellschaftliche Praxis. Entscheidender ist vielmehr die Frage, was konkret wo 
angemietet wird. Die für Rom angeführten vielgeschossigen Mehrparteien-Mietshäuser mit kleinen Wohneinhei-
ten – wohl ein bis zwei Räume mit insgesamt ca. 20 m² (Bottke 1999, 57) – stehen z. B. der eher großzügigeren 
Mietvariante der nur zum Teil zweigeschossigen Gebäudekomplexe mit bis zu ca. 100 m² (domus) in Pompeji 
entgegen (Pirson 1999: 42). Beide hier vorgestellten Komplexe relativieren zwar das Bild Pompejis als eine nur 
aus ‚Luxushäusern‘ der ‚Oberschicht‘ bestehende Stadt (vgl. Pirson 1999: 9).48 Im Vergleich zu Rom ergeben sich 
aber nicht nur bezüglich Größe und Bauhöhe markante Unterschiede. Der Bauzustand pompejanischer Häuser ist 
kaum mit den miserablen Konstruktionen stadtrömischer Mietshäuser zu vergleichen. Die mitunter exklusive Aus-
gestaltung (Wandmalerei, Badeanlage) der Mieträume Pompejis tragen ihr Übriges zum Eindruck eines höheren 
Wohnstandards bei. 

Auch wenn in Rom mit den Mieter*innen der vielstöckigen Mehrparteienhäuser grundsätzlich Personen ge-
fasst werden können, die zwar die nötigen Voraussetzungen erfüllen, für ihre Räumlichkeiten einen Mietbetrag 
zu entrichten und sich damit von den Menschen absetzten, denen dies aufgrund eines geringeren oder fehlen-
den Einkommens nicht möglich war, können jene dennoch Zwängen, Abhängigkeiten, Kalkül und Willkür der 
Eigentümer*innen ausgeliefert gewesen sein. Sie müssen aufgrund der Wohnknappheit und Mietpreise u. a. auf 
engstem Raum49 mit vielen (Bottke 1999: 57, 60), vielleicht sogar nicht vertrauten Personen leben oder Woh-
nungseinschränkungen ohne Mieternachlass hinnehmen (Bottke 1999: 88). Allein die Mietsituation formiert ein 
potenziell asymmetrisches und ausnutzbares Abhängigkeitsverhältnis zwischen den Mietparteien, vor allem in 
Bezug auf Kulanz bei ausfallenden Mieten oder nötigen Reparaturen (z. B. Latrine, Wasserversorgung) usw. 
Außerdem sehen sie sich wegen mangelnder Bausicherheit aufgrund der verwendeten kostensparenden Mate-
rialien der Besitzer*innen täglich nicht nur der materiellen Existenz bedroht (trotz im 3. Jh. u.Z. geregeltem 
Anspruch auf Erstattung vorausgezahlter Miete [Dig. 19, 2; 6]). In der Summe können sich unseres Erachtens 
hieraus Umgangs- und Zustandsformen entwickeln, welche zum Teil die Bedeutungs- und Ausweglosigkeit der 
Mieter*innen(interessen) unterstreichen oder erst produzieren und damit Momente der Marginalisierung bzw. der 
Subalternität schaffen oder verstärken. Mieter*innen stellen unserer Definition nach nicht per se Subalterne dar, 
allerdings wird Subalternität situativ erzeugt – beispielsweise durch die erwähnte Existenzbedrohung sowie Ab-
hängigkeit und damit einhergehende mögliche Folgeerscheinungen wie Ausbeutung. 

47	 Die Überlegungen orientieren sich an Pirson 1999: 47–52
48	 Dieses Bild wird grundsätzlich von der in der Forschung vorgenommenen Auswahl an Architekturen konstruiert.
49	 Auch wenn hier als eher negative Qualität aufgefasst, sind derartige Einschätzungen ähnlich wie Privatsphäre, Sauberkeit 

oder olfaktorische Komponenten immer kontextgebunden und damit variabel.
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Auch wenn befund- und forschungsbedingt bislang ausreichende Daten fehlen, um konkrete und differenzierbare 
Aussagen hinsichtlich der Lebensumstände der Mieter*innen solcher Gebäude zu treffen, scheinen im Sinne einer 
‚Archäologie von unten‘ weitere Annäherungen Potenzial zu versprechen. 

Wie bereits angesprochen, liegt für Pompeji eine etwas anders gelagerte materielle Ausgangsbasis vor: vielge-
schossige Mehrparteien-Mietshäuser stadtrömischer Prägung sind hier die Ausnahme und entsprechen kaum dem 
Bild in Rom. Auch das Spektrum an vermietbaren Einheiten scheint von Badeanlagen bis tabernae besonders 
breit. Letztgenannte sind in Pompeji mit ca. 270 nachgewiesenen Bespielen vertreten. Größtenteils wurden sie 
gleichfalls bewohnt; entweder in einem angebundenen, teils mit farbiger Wanddekoration ausgestatteten Zimmer 
oder in einem Zwischen- bzw. Obergeschoss (pergulae bzw. cenaculum) (Pirson 1999: 85–99).50 Die Forschung 
benennt entweder den tabernarius bzw. den insistor51 – Bertreiber*in dieser kleinen Geschäfte – oder weitere 
Untermieter*innen als Nutzer*innen dieser Schlaf- und Wohnmöglichkeit. Die tabernarii/insistores gehörten zum 
plebs und hier insbesondere zu den – um beim in der Forschung immer noch (ein)gängigen pyramidalen Modell 
zu bleiben (Alföldy 1986: 51, Abb. 1)52 – unteren Schichten der römischen Gesellschaft. Sie werden als Personen 
mit geringem sozialem Status beschrieben (Pirson 1999: 53). Neben Freigeborenen konnten auch Sklav*innen53 
oder Freigelassene tabernarii gewesen sein (Pirson 1999: 166). Sie besaßen entsprechend diverse, aber dennoch 
grundlegend niedrige Gesamtkapitale (nach Bourdieu; s.o.) und damit unterschiedliche Handlungspotenziale. Den 
besonders niedrigen Status (symbolisches Kapital) von weiblichen tabernarii verdeutlicht etwa eine spätkaiser-
zeitliche Rechtsauffassung, die eine taberna betreibende Frau per se eines unzüchtigen Lebensstils bezichtigt und 
sie als Rechtssubjekt infrage stellt (Paul. sent. 2, 26, 11; vgl. Höbenreich 2010: 75–76). Zudem interessiert die 
ambivalente Situation der Gruppe der Sklav*innen. In der Position der Fremdbetreiber*innen einer solchen Loka-
lität können sie unmittelbar Verantwortung übernehmen, gestalterisch tätig werden und handeln. Sogar physische 
Gewaltanwendung gegenüber anderen, sich fehlverhaltenden Sklav*innen, aber auch freigeborenen Gästen schien 
durchaus erlaubt zu sein. Letztlich bleiben sie aber ebenso wie die jeweilige taberna Eigentum (dominium) und 
damit Gegenstände ihrer Herr*innen. Dies verdeutlicht, dass sich das Aktionspotenzial von Sklav*innen nur aus 
den kontextuell bereitgestellten Handlungsspielräumen, der (Schutz)Verbindung und in Abhängigkeit zu ihren 
domini und dominae ergibt. Somit stellt dieses Handeln nur ein bloßes ‚Reagieren‘ im Verfügungsrahmen ihrer 
Herr*innen dar. Ihr Rechtsstatus bleibt auf den der Unfreiheit beschränkt und die sich daraus ergebende Subalter-
nität wird nicht überwunden. 

Loci servorum: Sklav*innen in Pompeji

Wie oben angeführt, stellen für Antonio Gramsci Sklav*innen der römischen Gesellschaft Subalterne dar. Auch 
unserem Verständnis nach können wir gerade mit den Sklav*innen eine Gruppe fassen, deren situative Subalter-
nität durch ihren Status als unfreie Rechtsobjekte (Sache= res) bis zur Freilassung anhält (z. B. Dig. 47, 2, 61; s. 
Herrmann-Otto 2009: 26).54 Sie verbleiben trotz der ihnen z. T. erlaubten Handlungsmöglichkeiten im Eigentum 
ihrer domini und dominae und damit in deren Abhängigkeit, die sich von Wohlwollen über Dominanz, Marginali-
sierung, Willkür, Ausbeutung und Repression äußern kann. In diesem stets kontextbedingten, durch den vorgege-
benen Rahmen zwar stark reglementierten aber dennoch Spielräume eröffnenden Handeln konnte ihre Subalterni-
tät durchaus unterschiedliche Dimensionen aufweisen.

50	 Doch nicht jede taberna konnte bewohnt werden oder scheint bewohnt worden zu sein. Pirson (1999: 53–55) nennt als 
Voraussetzungen für die mögliche Bewohnung neben einem weiteren Zimmer und/oder Obergeschoss auch eine Wandaus-
stattung, nachweisbare Latrinen, Bett- sowie Kultnischen.

51	 Unterschieden werden kann zwischen einem tabernarius, der sein Geschäft auf eigene Rechnung führt und einem insistor, 
eingesetzt von einem Auftraggeber, die taberna zu betreiben (Treggiari 1980: 52–57; Pirson 1999: 166).

52	 Zur berechtigten Kritik an Alföldys Modell s. z. B. Winterling 2001: 99–106. Eine kritische Reflexion von den Autor*innen 
selbst zur Anwendung des Alföldy‘schen Modells erfolgt an anderer Stelle.

53	 Herrmann-Otto (2009: 167) listet z. B. den faber (Handwerker) und den pistor (Bäcker) als Sklav*innenberufe auf, die in 
einer taberna tätig gewesen sein konnten.

54	 Mittlerweile finden sich zahlreiche Studien zu „antiken Sklav*innen“. Die allgemeine Darstellung hier folgt, sofern nicht 
spezifisch angegeben, generell den Ausführungen Herrmann-Otto 2009, die sich dem Thema aus historischer Perspektive 
einführend annähert (2017 in Neuauflage erschienen mit vor allem ergänzter Bibliographie). Daneben s. auch grundlegend 
Finley 1981; einen Überblick über die thematische Bibliographie bieten Bellen und Heinen 2003.
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Die Einsatzmöglichkeit und Wirksamkeit der durchaus grundsätzlich vorhandenen (Habitus) und erworbenen Ka-
pitalpotenziale (im Sinne Bourdieus) von Sklav*innen (z. B. freigeborener und später versklavter Lehrer oder eine 
Fertigkeit erlernende, unfrei geborene Sklavin) werden wegen ihres (Rechts)Status erst relevant bzw. zugelassen, 
wenn sie für die domini sowie dominae zweckdienlich und vorteilhaft erscheinen. Das Vermögen, eigenes Kapital 
zu akkumulieren oder einzusetzen ist hier – subversive und widerständige Akte ausgenommen – durch das spezifi-
sche Verhältnis zwischen Sklav*innen und Herr*innen situativ bestimmt. Hinzu kommt das Gewicht der Kapitale 
bzw. des Gesamtkapitals der Herr*innen, das Sklav*innen in Relation zu diesen prinzipiell mitrepräsentieren und 
sie schützen sowie bevorteilen aber auch benachteiligen kann. In der Summe ergibt sich entsprechend die spezifi-
sche Dimension der Subalternität. So waren beispielsweise die servi publici55 in der Verwaltung einer Stadt tätig 
und konnten mitunter hohe Posten bekleiden, womit bisweilen gewisse Zugeständnisse, Anerkennung und Anse-
hen (symbolisches Kapital) einhergehen konnten. Viele Sklav*innen besaßen zudem ein hohes kulturelles Kapital. 
So konnten viele z. B. im Gegensatz zu ihren Besitzer*innen lesen und schreiben.56 Dies befähigte sie dazu, eben 
jene hohen Posten zu bekleiden als Vorrausetzung für den Erwerb von Prestige oder sogar das Anhäufen gewissen 
Reichtums.57 Trotz Wertschätzung oder hohem ökonomischen Kapital: Blieben Sklav*innen im Besitzstand ihrer 
Herr*innen, waren sie von ihnen und ihren Entscheidungen abhängig. Sie konnten ästimiert aber auch jederzeit 
und ohne rechtliche Konsequenzen von ihnen (physisch) bestraft oder gar getötet werden (s. Herrmann-Otto 2009: 
26).58 Sklav*innen mussten sich zwar ständig dem Moment ihrer Abhängigkeit ausgesetzt und mit dem Umstand 
ihrer existenziellen Bedrohung konfrontiert gesehen haben, konnten aber in der Langzeitperspektive auf bessere 
Umstände hoffen. Im Ergebnis dürfte dieses realistische Hoffen eventuell auch zu mehr Leistungsbereitschaft, 
Kollaboration, Gehorsamkeit, Opportunismus sowie Gefügigkeit und weniger zu Widerständigkeit und Aufbe-
gehren im großen Umfang ermutigt haben.59 In der Tat wurden Sklav*innen in den meisten Fällen nach mehreren 
Jahren freigelassen.60 Ihre Marginalisierung scheint allerdings nur auf den ersten Blick überwunden, denn eine 
Gleichstellung mit Freigeborenen war nicht erreicht. Zum einen verwies ihre neue feste Titulatur liberti (Freigelas-
sene) fortwährend auf ihre Herkunft.61 Zum anderen wurden ehemalige Sklav*innen nach ihrer Freilassung in die 
Klientel ihres einstigen Herrn integriert – der nun vom dominus zum patronus wurde. Auch weiterhin standen sie 
somit in einem – wenngleich anders gewichteten – Abhängigkeits- und Restriktionsverhältnis zu diesem. Darüber 
hinaus erhielten Freigelassene zwar das römische Bürgerrecht, durften aber nicht wählen.62 Sie blieben demnach 
teilweise in einer kontextabhängigen Subalternität verhaftet. Dennoch konnte ein Freigelassener eines einflussrei-

55	 Die Heterogenität der Gruppe zeigt sich ebenso in der Namensgebung. Während der Terminus servus alle Sklav*innen 
bezeichnet, wird in vielen Fällen die Sklav*innenart unterschieden, etwa servus urbanus oder servus publicus (Herrmann-
Otto 2009: 14). Auch gibt es unterschiedliche ‚Erwerbsarten‘ von Sklav*innen, die dann wiederum einen unterschiedlichen 
Status innehatten. So konnten sie im Haus geboren, auf einem Markt gekauft worden, vererbt oder als Kriegsgefangene in 
einen Besitz gelangt sein (Quint. inst. 5, 10, 67; Herrmann-Otto 1994: 3).

56	 Z. B. ist eine Rechtsurkunde auf einer Wachstafel aus Pompeji mit folgendem Wortlaut erhalten: „Ich, Nardus, Sklave des 
Publius Annius Seleucus, habe geschrieben in Anwesenheit und auf Geheiß des Seleucus, meines Herrn, weil er sagte, dass 
er nicht zu schreiben wisse“ (Nardus Publii Anni Seleuci servus scripsi coram et iussu Publii Anni Seleuci domini mei quod 
is negaret se litteras scrire […] [TPSulp. 46]; s. Terpstra 2013: 41–42 mit englischer Übersetzung).

57	 Dass Sklav*innen qualifikationsentsprechend unterschiedliches Ansehen besaßen, zeigt sich auch in den Kaufpreisen. So 
ist etwa für Pompeji belegt, dass Umbricia Antiochis für den Verkauf ihres Sklaven 6252 Sesterzen erhalten hat, was die 
bislang höchste bekannte Verkaufssumme darstellt (CIL IV 3340, 24; Weiß 2011: 180).

58	 Für Nichteigentümer*innen galt: Wurden Sklav*innen verletzt oder getötet, stellte dies nach der lex Aquilia aus dem 3. Jh. 
v.u.Z. lediglich eine Sachbeschädigung dar. Erst mit Sulla im späten 1. Jh. v.u.Z. konnten die Täter*innen wegen Mordes 
angeklagt werden (z. B. Dig. 9, 2, 23, 9; 47, 10, 7, 1; 48, 8, 1, 2; s. a. Knoch 2017: 26).

59	 Zu den Sklav*innenaufständen am Ende der römischen Republik s. Herrmann-Otto 2017: 147–167.
60	 Herrmann-Otto (2009: 164) spricht von einem ‚Freilassungsboom‘ ab der späten Republik. Vermutlich wurde ein Sklave 

im 1. Jh. u.Z. im Alter von etwa 30 Jahren freigelassen (Weiß 2011: 182). Gladiatoren hingegen wurden freigelassen, wenn 
sie drei Jahre im Kampf überlebten (Coll. 11, 7, 4; s. Alföldy 1986: 286–332).

61	 Was durchaus auch positiv gewandt als eine besondere soziale Mobilitätsleistung (über)betont werden konnte. So ist in 
Pompeji der Wahlaufruf des Fabius Eupor – ein reicher Weinhändler – überliefert, der einen Bürgermeister-Kandidaten 
unterstützt und sich selbst als princeps libertinorum, also als Erster unter den Freigelassenen, bezeichnet (CIL IV 117; Weiß 
2011: 183). – Wenn es sich bei dem Beispiel nicht um eine Anordnung einer nachgekommenen (nachdrücklichen) Bitte 
handelt, welche die clementia des Kandidaten hervorzuheben suchte.

62	 Herrmann-Otto 2009: 199–200; Weiß 2011: 180, 182; zum Klientelwesen und zur salutatio in römischer Republik und 
Kaiserzeit s. einführend Goldbeck 2010. Auch wenn eine Ausführung an dieser Stelle den Rahmen sprengen würde, sei 
dennoch erwähnt, dass gleichfalls Frauen kein Wahlrecht besaßen. Außerdem durften sie in der Öffentlichkeit keine Reden 
halten oder sonst in irgendeiner Form politisch sichtbar aktiv werden. Sie wurden regelrecht ‚zum Schweigen gebracht‘ 
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chen, wohlhabenden Bürgers mehr Reputation haben als ein Senator (vgl. Herrmann-Otto 2009: 179–181, 188). 

Indes mussten Sklav*innen nicht auf ihre Freilassung warten. Erhielten sie von ihren Herr*innen das Einver-
ständnis, etwaige Löhne (peculium) für bestimmte Arbeiten zu behalten, erlaubte dies ihnen nicht nur gewisse 
Handlungsspielräume, sondern auch, sich später sogar selbst freikaufen zu können (Herrmann-Otto 2009: 155). 

Dies verweist auf die hohe soziale Mobilität von Sklav*innen und die zwar prinzipiell scharfe, aber nicht un-
überwindbare Grenze zwischen Freien und Unfreien (Weiß 2011: 180). Statuswechsel und der damit eventu-
ell verbundene soziale Aufstieg ehemaliger Sklav*innen waren gesamtgesellschaftlich akzeptierte Praxis.

Obwohl es zum gegenwärtigen Zeitpunkt (nicht nur) für Pompeji befund- und gleichsam forschungsbedingt 
schwierig erscheint, die Gruppe der Sklav*innen konkret zu fassen (Berry 2008: 91),63 soll im Folgenden den (auch 
indirekten) archäologischen Hinweisen dieser subalternen Gruppe64 nachgegangen werden. Dabei steht grundsätz-

(s. Beard 2018). Die Analyse der römischen Frau* als Subalterne per se etwa in der römischen Kaiserzeit wird an anderer 
Stelle von den Autor*innen kritisch reflektiert.

63	 Römische Sklav*innen machten zwar wohl das zahlenmäßig größte gesellschaftliche Milieu aus, ihre archäologische Er-
forschung ist allerdings ein Desiderat (vgl. Webster 2008).

64	 Sklav*innen sind ihrem Status entsprechend – jenseits von Situationen und Momenten, die durch selbstbewusste, emanzi-
pative oder widerständige Handlungen zur Überwindung der gegebenen Verhältnisse beitragen, ob dauerhaft oder temporär 

Abb. 4. Grundrissplan der Casa del Menandro (I 10, 4.14-17) mit unterschiedlichen Wohn- und Arbeitsbereichen 
(Quelle: Bremen 2011: 247, Abb. 1)



Forum Kritische Archäologie 8 (2019) Themenheft: Subalterne Räume

152

lich ein breites Spektrum an Ausgangspunkten zur Verfügung. Obgleich für soziale Fragestellungen vielverspre-
chend, konnten in diesem Beitrag beispielsweise die Nachweise von Materialisierungsformen keine Beachtung 
finden, welche sich vereinzelt in Grabsteinen von Sklav*innen überliefert haben, die mit im Familiengrab ihrer 
Besitzer*innen bestattet wurden. So im Fall der beiden Grabstätten des Gaius Munatius Faustus und seiner Frau 
Naevoleia Tyche – die zudem selbst eine Freigelassene war – vor dem Herkulaner Tor in Pompeji (Kockel 1983: 
100–109, bes. 107; ferner Weiß 2011: 184).65 Vielmehr möchten wir uns dem Themenfeld der Einsatz- und Ver-
wendungsmöglichkeiten von Sklav*innen zuwenden. Es scheint jedoch, dass es typische ‚Sklav*innentätigkeiten‘ 
nicht gegeben hat (Herrmann-Otto 2017: 271). Sklav*innen konnten im Haus, Bergbau und in der Landwirtschaft 
eingesetzt werden, als Schauspieler*innen fungieren, Prostituierte* sein und Gladiator*innen66 stellen, um nur ei-
nige allgemein bekannte ‚Arbeitsfelder‘ anzuführen (Schumacher 2001: 91–238; Herrmann-Otto 2017: bes. Kap. 
3 passim; vgl. ferner Herrmann-Otto 1994: 340–398, 421–422). Gerade letztgenannte erfreuten sich in Pompe-
ji großer Beliebtheit,67 denn obwohl sie als Subalterne einem nicht privilegierten Milieu angehörten, vertraten 
sie durch die bewaffnete Auseinandersetzung in der Arena den typischen, hoch angesehenen und für die römi-
sche Gesellschaft konstitutiven Wert der virtus (Tapferkeit). Gleichzeitig waren sie aber neben dem Belieben 
der Spielgeber*innen und -leiter*innen völlig dem Wohlwollen des Publikums ausgesetzt, das in vielen Fällen 
entschied, ob Gladiator*innen nach einem Kampf zu leben verdienten (Jacobelli 2003: 25). Hier erscheinen Subal-
ternität und unmittelbare Lebensbedrohung erneut miteinander verflochten. Tatsächlich ist aber zugleich bekannt, 
dass sich ebenso freigeborene Menschen freiwillig dazu entschieden, Gladiator* zu werden, auch um das Ansehen 
der Kämpfenden zu erlangen und dadurch ihr eigenes Prestige zu steigern. Bewusst wurde sich – wenngleich 
zeitbegrenzt – physischen und psychischen Bedrohungssituationen ausgesetzt, die mit Selbstreglementierung und 
– bedingt – mit Selbstunterwerfungsmechanismen einhergingen.68 

Sklav*innen im Haus

Einen Großteil der Unfreien in Pompeji repräsentierten wahrscheinlich die Haussklav*innen. Sie gehörten als 
fester Bestandteil neben der eigentlichen biologischen Kernfamilie zur familia des Hauses, die als soziales Ge-
füge verstanden wurde (Wallace-Hadrill 1994: 92, 116–117; Herrmann-Otto 2009: 160–161). Sklav*innen ge-
nossen im Haus wahrscheinlich – ebenso wie andernorts – unterschiedliches Ansehen, das wohl maßgeblich von 
der (freundschaftlichen?) Beziehung zum dominus/zur domina abhängig gewesen sein dürfte. Je nach Wohlstand 
der familia und damit auch abhängig von der Hausgröße variierte die Anzahl der Sklav*innen in der domus, 
die dort in unterschiedlichen Bereichen verschiedene Aufgaben verrichteten.69 Für die Hausbesitzer*innen, vor 
allem aber für Besucher*innen sollten sie im Haupttrakt möglichst unauffällig agieren (z. B. als Bedienung bei 
der cena, als Lehrer usw.), mehrheitlich jedoch bewusst unsichtbar bleiben und ihre Arbeiten im Verborgenen 
verrichten (z. B. im Versorgungstrakt; Bremen 2011: 246). Häufig werden im Wohnhaus bestimmte Zimmer als 
Sklav*innenunterkünfte und -wirkstätten gedeutet, die z. T. über dunkle, fensterlose Gänge zugänglich und vom 
Haupttrakt separiert waren. Es handelt sich dabei oft um besonders kleine Räume, häufig mit schlichter Ausstat-

– während ihres ‚Sklav*innen-Seins‘ permanent an den Zustand der Subalternität gebunden und damit dauerhafte und nicht 
nur situationsgebundene, temporär subalterne Subjekte.

65	 In Rom findet sich z. B. ein Nachweis von 634 Sklav*innen im columbarium der Statilier (Herrmann-Otto 2009: 167, Anm. 
156; allgemein zu Grabreliefs römischer Freigelassener s. Zanker 1975).

66	 Für Indizien von Gladiatorinnen* s. Manas 2011; Kyle 2015: 304.
67	 Besonders Graffiti, Reliefs, Lampen u. a. mit Darstellungen von Gladiatoren* bestätigen diese Popularität in Pompeji 

(s. Jacobelli 2003: 39–106). Zudem ist in Pompeji das älteste datierbare in Stein errichtete Amphitheater erhalten (ca. 80 
v.u.Z.), der Ort, an dem die Gladiator*innenspiele stattfanden. Einen generellen ersten Einblick in diese Thematik bieten 
neben Jacobelli 2003 (mit Fokus auf Pompeji) auch allgemein Köhne und Ewigleben 2000.

68	 Sen. epist. 37, 1–2 berichtet, dass sich Freiwillige für die Dauer ihres Vertrages in sklav*innenähnliche Zustände begaben. 
Wie aber sahen die konkreten vertraglich geregelten Bedingungen und Grenzen aus? Sicherlich muss hier deutlich unter-
schieden werden zwischen freiwilliger, temporärer Verdingung nach (gezieltem) Training (?) aus Eiderfüllung, Geltungs-
bedürfnis, zum eigenen Amüsement oder Gelderwerb (oder stellt es die Folgeleistung einer Anordnung dar [?]) einerseits 
und erzwungener und gewährter Kampfbereitschaft aus Überlebenswillen oder aus Hoffnung auf gesellschaftliche Teilhabe 
und sozialem Aufstieg andererseits (Kyle 2015: 303).

69	 Plin. epist. 47, 6–8 verweist darauf, dass es neben dem Türsteher auch Sklav*innen dafür gab, den Gästen die Füße zu wa-
schen, das Geflügel zu tranchieren oder nur für die Zubereitung von Fisch verantwortlich zu sein (s. Herrmann-Otto 1994: 
340–398; Herrmann-Otto 2009: 160–177).
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tung und fehlender Dekoration oder um Bereiche, die mit der Bewirtschaftung des Hauses zusammenhängen, 
wie etwa die Küche oder die Betriebsräume einer Therme (s. Bremen 2011). In der Casa del Menandro (I 10, 
4.14-17) (Abb. 4) lassen sich anhand des architektonischen Befundes aber auch aufgrund der Ausstattung drei 
unterschiedliche Bereiche im Erd- und Obergeschoss nachweisen, in denen Sklav*innen wohnten und arbeiteten: 
Der Versorgungstrakt im Westen, ein größerer östlicher Wohnbereich sowie die Anlieferungs- und Lagerräume im 
Südosten. Jeder Trakt weist eine eigene Wasserversorgung, separate Sanitäranlagen, Möglichkeiten zum Kochen 
sowie Schlafplätze auf (Bremen 2011: 254–255).70 Aber auch in Kellerräumen unterhalb des Hauses wohnten und 
arbeiteten vermutlich Sklav*innen: unter der Therme beispielsweise sind schlichte Räume nachgewiesen, die wohl 
neben dem Thermenbetrieb als Schlafkammer, Küche (Nachweis eines Herdes) und als Backstube (Ofen) genutzt 
worden sein dürften (vgl. Bremen 2011: 246, 248–249; Dickmann 2011: 210).

Im Vergleich aller Wohn-, Arbeits- und Repräsentationsräume der Casa del Menandro zeigen sich nicht nur erhebli-
che Unterschiede im jeweiligen Lebensstandard und Wohnkomfort zwischen Sklav*innen und Hausbesitzer*innen, 
sondern auch innerhalb der Sklav*innenschaft.71 So findet sich im Obergeschoss des östlichen Wohntraktes der 
Sklav*innen der für diesen Bereich singuläre Befund eines mit einfachen Wandmalereien ausgeschmückten Rau-
mes, der womöglich als eigenes Speisezimmer gedient haben könnte. Es wird vermutet, dass es nur den in die-
sem Trakt untergebrachten Sklav*innen vorbehalten war, dieses Zimmer zu benutzten. Innerhalb des Hausstandes 
würde dies eine Hierarchisierung der Sklav*innengruppe bedeuten (vgl. Bremen 2011: 250–251, 255). In der 
forumsnahen Casa di Championnet (VII 2, 1) zeigt sich indes ein anderes Bild der Unterkünfte: hier ist ein sehr 

70	 Zu den unterschiedlichen Bereichen der Casa del Menandro s. Bremen 2011. Allerdings lässt sich das strikte Ausweisen 
von Arbeitsbereichen so nicht aufrechterhalten, da Sklav*innen aufgrund ihrer unterschiedlichen Posten grundsätzlich im 
gesamten Haus tätig waren.

71	 Allerdings können die Wohnumstände von in großen domus lebenden Sklav*innen vermutlich zum Teil – vielleicht sogar 
erheblich – besser gewesen sein als die von einer Person in einer kleinen taberna.

Abb. 5. Grundrissplan der insula (I 10) mit Kartierung der Graffiti (Quelle: Mouritsen 2011: 278, Abb. 1)
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dunkles, lediglich durch Lichtschächte beleuchtetes Untergeschoss nachgewiesen, in dem ein Dienstbotentrakt 
mit Küche und kleinen Räumen lag. Mutmaßlich bis zu 50 Sklav*innen sollen dort unter schlechten Bedingungen 
im Verborgenen untergebracht worden sein.72 Beide Beispiele zeigen, dass sich Sklav*innen sogar innerhalb eines 
Haushaltes diversen Lebensbedingungen und Wohnstandards gegenübergestellt sahen.

An dieser Stelle weisen wir bereits auf eine Gattung hin, die spezifische Benutzung von Orten anzeigt. So haben 
sich in der insula (I 10) der Casa del Menandro insgesamt 330 informelle Graffiti73 unterschiedlichen Formates 
erhalten (Mouritsen 2011) (Abb. 5).

Unter den Schreibenden sollen sich den Charakteristika des Befundspektrums nach zu urteilen Männer und Frau-
en, Freie, Freigelassene sowie Sklav*innen, d. h. Erwachsene genauso wie eventuell Kinder befunden haben. Doch 
bleibt eine genaue Zuordnung der Schreiber*innen zu den einzelnen Inschriften vor große Herausforderungen ge-
stellt. Zwei Drittel der eingeritzten Kurzmitteilungen der Casa del Menandro (I 10, 4) enthalten zwar Personenna-
men, in einigen Fällen ist auch der Beruf74 angegeben. Ob die inschriftlich Erwähnten das Graffito allerdings selbst 
geschrieben haben oder lediglich genannt wurden und ob sie zum Haus gehörten oder Gäste waren, ist kaum zu 
eruieren (vgl. Mouritsen 2011: 279–283). Vor allem im Wirtschaftstrakt dieser domus (Wohn- und Arbeitsbereich 
der Haussklav*innen, vgl. Abb. 4 und 5) haben sich nur spärlich Wandverputzreste und damit Graffiti überliefert 
(Mouritsen 2011: 280). Die Lücken in der Kartierung sind demnach zuallererst erhaltungsbedingt zu erklären. Sie 
spiegeln nicht zwangsläufig sklavische Inaktivität wider, wenn dem Postulat gefolgt wird, dass Inschriften in die-
sen Hausbereichen eher auch Diener*innen zuzuordnen sind. Stimmt diese Annahme, könnte das Gros der Graffiti 
in I 10, 4 vor der Latrine (Nr. 26, Abb. 5) sowie im Küchenflur (M und M1, Abb. 5) Sklav*innen zugewiesen 
werden (Mouritsen 2011: 281). In diesem Küchenareal, nicht aber darauf beschränkt, findet sich zudem die höchs-
te Dichte an sog. Abecedaria – Buchstaben des Alphabets – in ganz Pompeji. Zum Teil auf Griechisch werden 
sie häufig als Lernübung verstanden und im Umfeld des Schulkontextes bzw. – allgemeiner – der (Aus)Bildung 
verortet (vgl. Mouritsen 2011: 281, 283; ferner Lohmann 2018: 95–97, 282).75  Gehören die Buchstabenfolgen tat-
sächlich in diesen Sektor und sind ihre Urheber*innen wirklich – wenn auch nur zum Teil – mit Haussklav*innen 
korrelierbar, könnte somit ein Verweis auf einen gewissen Bildungsanspruch oder -standard derselben fassbar 
werden,76 wenn nicht bloße Imitation oder andere Gründe vorliegen.77 Auch im repräsentativen Haustrakt lassen 
sich Graffiti identifizieren, die sich mit Sklav*innen in Verbindung bringen lassen könnten. So ist eine auf Latein 
geschriebene, teilweise erhaltene Nachricht einer gewissen Chloe an Eutychia (CIL IV 8321a) im Peristyl des 
Hauses überliefert (Lohmann 2018: 219). Die griechischen Namen der Protagonistinnen verdeutlichen möglicher-
weise ihren Status als Hausdienerinnen (Mouritsen 2011: 281). Interessanterweise hielt Chloe ihre Botschaft in 

72	 Andrew Wallace-Hadrill in der Dokumentation Pompeji, in Stein verewigt, GB 2016, Arte, 00:48:59–00:53:26.
73	 Neben den 330 Graffiti, also eingeritzten Inschriften, haben sich noch 12 weitere Inschriften gefunden, die allerdings auf-

gemalt wurden (Mouritsen 2011: 279).
74	 So z. B. fullo ([Tuch-]Walker) und textor (Weber) (CIL IV 8288; 8259); s. Mouritsen 2011: 281.
75	 Alphabetfolgen müssen natürlich nicht ausschließlich ein Hinweis auf Lernen im schulischen Bereich sein oder auf Kinder 

hindeuten. Ebenso wäre an Übungen im Kontext der Erwachsenenbildung zu denken. Daneben könnte den Abecedaria 
gleichfalls ein apotropäischer (s. Lohmann 2018: 97 mit Anm. 403) oder gar magischer Charakter innewohnen. Für letz-
teres vgl. das bekannte sog. SATOR-Quadrat (CIL IV 8623), dass sich horizontal, vertikal, vorwärts und rückwärts lesen 
lässt, ähnlich wie CIL IV 8297 (s. Lohmann 2018: 82–83, Abb. 24 und 25).

76	 Bildung (kulturelles Kapital nach Bourdieu) verstanden als eventuelle Voraussetzung zur Überwindung der statusbedingten 
Subalternität (Freilassung/Freikauf) durch Erhöhung des Leistungsspektrums bzw. der damit einhergehenden Einsatzoptio-
nen? Folgt man Bremen (2011), dass im östlichen Wohntrakt der Casa del Menandro diejenigen Sklav*innen untergebracht 
wurden, die ein höheres Ansehen bei den Hausbesitzer*innen besaßen, im westlichen Küchentrakt hingegen niedriger 
gestellte Diener*innen arbeiteten und wohnten, erscheint es interessant, dass gerade bei letztgenannten ein eventueller 
‚Bildungsaspekt‘ ihr Leben mitbestimmt haben könnte. Wird hier die vielleicht weniger stark ausfallende Beziehung zu 
den Hausherr*innen zu kompensieren versucht? Oder sind ausgeschmückter Speisesaal dort und ‚Bildungsmöglichkeit‘ 
hier nur unterschiedliche Formen der Hausbesitzer*innen, ihr Wohlwollen auszudrücken oder Zugeständnisse strategisch 
letztlich zu ihrem Nutzen (z. B. größerer Gehorsam) einzusetzen?

77	 Wie bereits oben ausgeführt, sehen wir den Subalternitätsbegriff weiter gefasst als Spivak, die den ‚Sprechakt‘ in das 
Zentrum ihrer Analyse stellt. Gerade dieses Beispiel zeigt (unter oben genannter Voraussetzung), dass Sklav*innen grund-
sätzlich fähig waren, sich auszudrücken, hier in Form von Graffiti und damit auch ein ‚für sich Sprechen‘ zumindest auf 
Mikroebene möglich war. Ob sie sich jedoch auch Gehör verschaffen konnten, was nach Spivak den Sprechakt erst kom-
plettiert und die Subalternität ihrem Verständnis nach beende, bleibt schwierig zu beurteilen. Selbst wenn dieser Umstand 
erfüllt würde, wären sie u. E. dem Umstand ihrer Marginalisierung noch nicht entkommen. Erst ihre Freiheit lässt sie die 
statusbedingte Subalternität überwinden.
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einem der öffentlichsten Bereiche des Hauses fest, ohne dass der Kommentar entfernt wurde. Auf die Akzeptanz 
von Graffiti und deren Bedeutung als möglicher Anzeiger von Ortsaneignung und spezifischer Raumproduktion 
subalterner Gruppen wird weiter unten noch einmal einzugehen sein.

Sklav*innen und Prostitution

Eine weitere größere Sklav*innengruppe bilden Prostituierte* (Herrmann-Otto 2009: 164). Dass aber nicht alle 
sich Prostituierenden diesen Status aufwiesen, ist anzunehmen. Vielmehr muss damit gerechnet werden, dass auch 
Freigelassene oder -geborene diesem Gewerbe nachgekommen sein dürften, wobei eine explizite Zuordnung am 
konkreten Beispiel auf Grundlage der Funde und Befunde heute wohl schwierig erscheint (McGinn 2004: 59–60). 
Genauso herausfordernd ist mitunter die genaue Identifizierung der Ausübungsorte von Prostitution. Auf der einen 
Seite ist wegen der Quellenlage recht sicher davon auszugehen, dass im Lupanar VII 12, 18 (Abb. 6) – dem wohl 
bekanntesten Bordell Pompejis – sexuelle Praktiken gegen Geld angeboten wurden. So belegen vor allem Graffiti 
obszönen Inhaltes78 und erotische Wandmalereien in Verbindung mit dem Mobiliar bzw. Bettinstallationen die Ge-
bäudefunktion eindrücklich (vgl. Guzzo und Scarano Ussani 2000; McGinn 2002; McGinn 2004: 220–239; Guzzo 
und Scarano Ussani 2009; Guzzo 2012). 

78	 Beispielsweise CIL IV 2217: fututa sum hic = hier wurde ich gefickt; CIL IV 2273: Murtis bene / fel(l)as = Myrte, du bläst 
gut; CIL IV 2175: hic eg(o) puellas multas futui = hier habe ich viele Mädchen gefickt; Übers. nach Hunink 2011: 223, Nr. 
638, 229, Nr. 661, 230, Nr. 663.

Abb. 6. Lupanar VII 12,18 (Foto S. Merten 2017, su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
– Parco Archeologico di Pompei)
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Andererseits ist die Entscheidung bei anderen Lokalitäten, die Orte der Prostitution repräsentieren sollen, etwas 
schwieriger. Oft werden kleine, von der restlichen insula abgegrenzte Räume (cellae meretriciae79), aber auch 
Hinterzimmer von tabernae bzw. cauponae80 oder Separées in Thermen anhand eindeutiger Zeichen wie etwa 
plastisch ausgearbeitete Phalli im Fußboden und über der Tür oder aufgrund erotischer Wandmalereien als Pros-
titutionsorte interpretiert.81 Ob es sich dabei aber tatsächlich immer um bordellähnliche kleine Räumlichkeiten 
handeln muss oder ebenso an vermietbare ‚Stundenzimmer‘ für Paare zu denken ist, bleibt offen (Neudecker 
2012: 101). Darüber hinaus ist aus antiken Schriftquellen bekannt, dass sich ebenso Personal (nicht zwangsläu-
fig Sklav*innen) etwa von tabernae oder Thermen zur Prostitution anbot (Dig. 23, 2, 43, 9; Guzzo und Scarano 
Ussani 2000: 255–263; Neudecker 2012: 101).82 An Orten, an denen sich Sklav*innen prostituieren mussten und 
gegen ihren Willen unter Zwang den Beischlaf erduldeten, wurde ihnen nicht nur ihre statusbedingte Subalterni-
tät permanent gewahr, sondern gleichfalls beständig reproduziert. Entsprechend Löw (2001: 271) formieren sich 
hier im Zusammenspiel zwischen Gütern (z. B. Bordellen und Ausstattung), Menschen (sklavische Prostituierte*, 
‚Zuhälter*innen‘ und ‚Freier*innen‘) und Handlungen (Prostitution) Räume, in denen Subalternität (re)produziert 
wird. Prostituierte* dienten dort der Bedürfnisbefriedigung ihrer Kund*innen, waren ihrer Dominanz ausgeliefert 
und wurden auf den Vollzug des Geschlechtsaktes entsprechend fremder Vorstellungen und Wünsche reduziert. 
Körperliche Ausbeutung, die nicht nur in physischer, sondern auch psychischer Gewalt wirksam werden konnte, 
bestimmte das Macht- und Abhängigkeitsverhältnis, letztlich die Lebenswirklichkeit zwischen ‚Zuhälter*innen‘,  
Besucher*innen und besonders sklavischen Prostituierten*. Aber auch hier galt, wie bei anderen Sklav*innen: 
Konnte Geld einbehalten werden, bestand irgendwann die Möglichkeit, sich freizukaufen, dem Einverständnis der 
Eigentümer*innen vorausgesetzt.83

Loci scribendi: Ortsaneignung und Raumproduktion durch Graffiti und dipinti

Unser letztes Beispiel thematisiert die Aneignung architektonisch gefasster Orte und die damit verbundene Er-
zeugung spezifischer Räume mittels Graffiti und dipinti, von denen in Pompeji etwa 10.000 nachgewiesen sind 
(Hunink 2011: 9). Graffiti der römischen Antike sind sowohl in technischer Hinsicht als auch inhaltlich nicht 
gleichzusetzen mit Graffiti nach unserem heutigen Verständnis (s. Tulke in diesem Themenheft). Während letztere 
meist mit Farbe aufgetragen und häufig als ein Akt des Vandalismus verstanden werden,84 wird in der archäolo-
gischen Forschung im römischen Kontext von Graffiti gesprochen, wenn Inschriften oder auch Bilder auf Wände 
oder andere Objektträger wie Keramik eingeritzt sind.85 Mit Farbe aufgemalte Inschriften hingegen werden als 
dipinti bezeichnet (Lohmann 2018: 12). Tatsächlich unterscheiden sich antike Graffiti und dipinti nicht nur in ihrer 
Technik, sondern meist auch inhaltlich: während erstere oft (aber nicht ausschließlich) für flüchtig erstellte, kurze 
Botschaften individuell-privaten Inhaltes verwendet wurden, sind bei letzteren größtenteils politische Themen zu 
finden, wie etwa offizielle Wahlwerbungen, sog. programmata (s. einführend Franklin 1980). Diese wurden meist 
von professionellen Schreibern (scriptores; s. Franklin 1978; Baratta 2016) an Hausfassaden aufgemalt und finden 
sich vor allem entlang der Via dell’Abbondanza, einer der großen West-Ost verlaufenden Hauptstraßen (decuma-
nus) Pompejis (vgl. Abb. 1 und 7; ferner Mouritsen 1988, 31–69; Viitanen und Nissin 2017).

79	 Bspw. VII 11, 12 mit überdimensioniertem Glied über der Tür (Neudecker 2012: 101, Anm. 50; Guzzo und Scarano Ussani 
2009: 44–45, Nr. 35) oder die cella neben caupona VII 13, 20-21, s. dazu a. McGinn 2002: 41, Nr. 30; Guzzo und Scarano 
Ussani 2009: 50, Nr. 41.

80	 Ein Beispiel solcher gelegentlich auch als caupona-lupanar oder taberna-lupanar bezeichneten Lokale ist die caupona ad 
Mercurium (VI 10, 1) mit Wandmalereien pornographischen Inhaltes (Neudecker 2012: 97–101, bes. 100–101).

81	 Guzzo und Scarano Ussani 2000; Guzzo und Scarano Ussani 2009; Guzzo 2012.
82	 Dies hat auch zu dem zweifelhaft anrüchigen Ruf geführt, den taberna-Betreiber*innen sich unterstellen lassen mussten (s. 

o. Loci plebea).
83	 Es ist unklar, wie viel Geld die Sklav*inneneigentümer*innen bekamen und wie viel die Prostituierten* behalten durften. 

Dion. Hal. 4, 24, 4 und Priap. 40 verweisen zumindest darauf, dass Sklav*innenprostituierte durch ihre Arbeit Geld verdie-
nen konnten (vgl. McGinn 2004: 52).

84	 s. dazu die Diskussionen in einschlägigen Feuilletons wie http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2014-04/graffiti-
sprayer-kunst-vandalismus-jena-reportage (zuletzt besucht am 04.01.2018), http://www.faz.net/aktuell/wissen/graffiti-for-
schung-lucifer-war-hier-1983152.html (zuletzt besucht am 04.01.2018).

85	 Der Begriff Graffito leitet sich vom italienischen (s)graffiare ab, was sowohl (zer)kratzen als auch (ein)ritzen bedeuten 
kann (Lohmann 2018: 3). Zur Gegenüberstellung antiker und moderner Graffiti s. Lohmann 2018: 19–37.
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Wie oben ausgeführt können sich Gegenhaltungen – etwa in Bezug auf Machtverhältnisse – zunächst in Des-
pektierlichkeiten äußern oder in materieller Form z. B. in einer alternativen und emanzipativen Ortsaneignung 
sowie -besetzung niederschlagen und durchaus somit Gegenräume erzeugen. Graffiti allerdings nur als Momente 
soziopolitischer Gegenräume zu verstehen, würde zu weit greifen; in ihnen materialisierte Projektions- und Refle-
xionsflächen spontaner, durchaus auch politischer Äußerungen oder Interaktionsformen zu sehen, die im Kontrast 
zwischen vorhandener Realität und Imagination ‚Andere Räume‘ (Foucault 1992) entstehen lassen, indes nicht. 
In Bezug auf dipinti und Graffiti, die eine gängige soziale Praxis nicht nur in Pompeji darstellten (Hunink 2011; 
Lohmann 2018), unterscheiden wir eine formelle, gesellschaftlich akzeptierte Ortsaneignung mittels dieser Medi-
en von einer informellen, akzeptierten und einer informellen, nicht akzeptierten Aneignung. 

Zu den formellen und akzeptierten Aneignungen des physischen Raumes gehören die bereits erwähnten Wahl-
werbungen. So wird beispielsweise in einem programma an einer Hausfassade dazu aufgefordert, Caius Iulius 
Polybius zum Bürgermeister der Stadt zu wählen (Abb. 7).86

Wie bereits erwähnt, können hinsichtlich der genauen Identifizierung der Schreiber*innen keine validen Aussagen 
getroffen werden, wohingegen Auftraggeber*innen als auch der Adressatenkreis (männlich, da Frauen nicht wäh-
len durften) ganz allgemein wohl dem bürgerlichen Milieu zuzurechnen sein dürften.87

Informelle, nicht akzeptierte Aneignung von Orten kann von einer entsprechenden Instanz oder der herrschenden 
Ordnungsmacht durch vorherige Minimierung der Handlungsoption (s.o.) erreicht oder durch Verbote und Sankti-
onen (Löschung, Bestrafungskatalog, kultische Flüche oder gewaltsame Drohgebärende) vermeintlich kontrolliert 
werden. Generell sind Orte, an denen informelle Graffiti nicht akzeptiert waren, archäologisch indirekt über die 
(Straf)Androhung oder in eventuellen Löschrückständen und als -artefakte fragmentiert nachweisbar. 

86	 Wahlwerbung am thermopolium der Asellina (IX 11, 2): CIP IIvir(um) d(ignum) r(ei) p(ublicae) = Wählt C(aius) I(ulius) 
P(olybius) zum Bürgermeister, er ist der res publica würdig (CIL IV 7872). Übers. der Verf.

87	 Mit dem Wahlaufruf des Freigelassenen Fabius Eupor (CIL IV 117; Weiß 2011: 183) wird zumindest deutlich, dass nicht 
nur die ‚Oberschicht‘ damit in Verbindung zu bringen war (s. Anm. 61)

Abb. 7. programma (rot hervorgehoben) an der Fassade des Thermopoliums der Asellina (IX 9, 2) 
(Foto S. Merten 2017, su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Parco Archeologico di Pompei, 
Umzeichnung Verf.)
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Das Beispiel eines offensichtlich wenig Zuspruch erfahrenden Graffito belegt die übliche Vorgehensweise, uner-
wünschte Verlautbarungen auszuradieren. Die letzten drei Zeilen (grau) sollen wohl schon in der Antike zu löschen 
versucht worden sein (s. Hunink 2011: 187, Nr. 522), allerdings mit nur mäßigem Erfolg:

SECVNDVS 

HIC (C)ACAT 

HI(C CAC)AT 

HIC CACAT88

Als ein ‚Verbot‘ mit ‚Fluchformel‘ zu deutendes Graffito stellt etwa CIL IV 538 dar: „Die Pompejanische Venus 
sei böse über den, der dies [gemeint ist eine Wandmalerei] beschädigt“.89 Die große Anzahl an nachgewiesenen 
informellen Graffiti legt allerdings nahe, dass diese Form der Ortsaneignung in Pompeji weitestgehend akzeptiert 
war und Graffiti als gängige räumliche Praxis verschiedene Kommunikationsräume aufspannten. Sie sind insge-
samt mit einer sehr großen Breite an Inhalten sowohl in privaten als auch an öffentlichen Gebäuden zu finden. Eine 
Auswahl soll einen kurzen Eindruck des Spektrums90 vermitteln. So finden sich Dichterzitate: 

SVRDA SIT ORANTI TVA IANVA LAXA FERENTI AVDIAT EXCLVSI VERBA RECEPTVS (A)MAN(S)

Deine Tür soll dem, der bittet, ihr Ohr verschließen und dem, der etwas mitbringt, aufgehen. Möge der eingelassene 
Liebhaber die Worte hören von dem, der ausgeschlossen ist.91

Aber auch wütende Angriffe: 

SAMIVS CORNELO SVSPENDRE

Samius an Cornelius: erhäng dich!92

Ironische Bemerkungen: 

ADMIROR PARIENS TE NON CECIDISSE RVINIS QVI TOT SCRIPTORVM TAEDIA SVSTINEAS

Ich staune, Wand, dass du nicht zerfallen bist, da du so viel Blödsinn von Schreibern ertragen musst.93

Obszönitäten: 

FORTVNA TE LINGE CVLVI

Fortuna leck dir den Hintern.94

88	 CIL IV 3146: Secundus kackt hier, kackt hier, kackt hier; vgl. Hunink 2011: 187, Nr. 522. Es befand sich in einer Latrine 
eines Hauses mit Bäckerei VII 2, 3-6.

89	 Übers. Hunink 2011: 195, Nr. 546. Evtl. wäre hier noch CIL IV 813 anzuführen, das sich an der Hausfassade der caupona 
und der cellae meretriciae VII, 11, 12-13 in der Nähe eines gemalten Altars befindet und übersetzt werden kann mit: „Für 
Müßiggänger ist hier kein Platz. Hau ab Faulenzer“ (Hunink 2011: 214, Nr. 604). Hier bestünde also die potenzielle Gefahr, 
dass möglicherweise vor dem Gasthaus sitzende Personen aus Langeweile anfangen könnten, Graffiti zu zeichnen (s. a. 
Lohmann 2018: 105; allgemein zu ‚Verboten‘ Lohmann 2018: 26–27 mit Anm. 108).

90	 Dies umfasst Namen, Grüße, Glückwünsche, Verkündigungen, persönliche Nachrichten, Liebesbotschaften, Beleidigun-
gen, Erotisches, Witziges, Zahlen, Daten, Preise, Stichreihen und Alphabete (Lohmann 2018: 5, 136–139).

91	 CIL IV 1895; Übers. Hunink 2011: 254, Nr. 743; vgl. Ov. am. 1, 8, 77–78; an der Nordwand der Basilika (VIII 1, 1). Lite-
rarische Zitate, Verse und Sentenzen scheinen in der Forschungsliteratur überproportional repräsentiert, dabei machen sie 
gerade einmal 2% des gesamten Spektrums aus (Lohmann 2018: 136, 138, Abb. 34).

92	 CIL IV 1864; Übers. Hunink 2011: 251, Nr. 734, an der Nordwand der Basilika (VIII 1,1). Diese Art Graffiti – (längere) 
Nachrichten oder Ankündigungen – sind mit etwa 19% vertreten (Lohmnann 2018: 136, 138, Abb. 34).

93	 CIL IV 1904; Übers. Hunink 2011: 257, Nr. 750; an der Nordwand der Basilika (VIII 1,1); ähnlich auch am Großen Theater 
(VIII 7, 20.21.27.30; CIL IV 2461). Dieses Graffito gehört ebenfalls zur Gruppe der Nachrichten oder Ankündigungen.

94	 CIL IV 4954; Übers. Hunink 2001: 268, Nr. 791, an der Fassade von VIII 6, 5. Erotika sind wie Dichterzitate u. ä. in der 
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Zungenbrecher: 

BARBARA BARBARIBVS BARBABANT BARBARA BARBIS

Barbarische Sachen bebarten barbarisch mit barbarischen Bärten.95

Oder Wünsche an den Kaiser: 

NERON(I) CAESRI AGVSTO

Dem Nero Caesar Augustus (alles Gute).96

Gerade in der älteren Forschung wurde oft die Vermutung geäußert, dass Graffiti eine Ausdrucksform der ‚Unter-
schichten‘ gewesen seien:97 Entsprechend der Bewertung ihrer eigenen Zeit, in den durch eingeritzte oder aufge-
malte Schriftzüge, Zeichen und Bildchen informell veränderten Wandoberflächen ‚Schmierereien‘ und ‚Gekrit-
zel‘, Vandalismus oder Übermut und verquer-naive Botschaften zu sehen, konnte die frühe Forschung auch antike 
Graffiti kaum mit den als gebildet erachteten patricii gedanklich in Verbindung bringen. 

Die hohe Anzahl und ebenso der Inhalt der Graffiti selbst deuten auf die Alltäglichkeit des Beschreibens von Wän-
den. Bezüglich der Frage der Autor*innenschaft kann, wie bereits mehrfach angeführt, nur schwer nachgewiesen 
werden, wer die tatsächlichen Verfasser*innen von Graffiti waren. Zwar finden sich immer wieder Namen in den 
kurzen Nachrichten an Wänden z. B. im öffentlichen Raum, etwa von Sklav*innen: Philodamous war (Sklave) 
des Crudelius Festus, nun ist er Sklave des Marcus Marianus.98 Allerdings ist zwischen Nachrichteninhalt und 
-urheber*innen bzw. -initiator*innen zu unterscheiden. Ob nun im Beispiel der Sklave, seine Besitzer*innen oder 
andere die Botschaft verfassten (aus eigenem Anlass oder in Auftrag), weder über den Inhalt noch die Schreibwei-
se kann sicher auf das Alter, Geschlecht oder den sozialen Status der Schreiber*innen geschlossen werden (ähnlich 
Lohmann 2018: 6). Oft wurde allerdings in Bezug auf die konkrete Ausführung von Graffiti postuliert, dass die 
dort vermehrt zu findenden grammatikalischen und lexikalischen Abweichungen, wie etwa willkürliche Orthogra-
phie oder Monophthongierung (z. B. wird ae zu e) – in Relation zu zeitgleich überlieferten literarischen Texten – 
auf die Umgangssprache (Vulgärlatein) der ‚Unterschichten‘ verweise (s. Lohmann 2018: 42). So müsste zwar 
z. B. das bereits erwähnte Graffito NERON(I) CAESRI AGVSTO = dem Nero Caesar Augustus (alles Gute) der 
Grammatik nach richtig ‚Neroni Caesari Augusto‘ geschrieben werden (s. Solin 2006: 530). Dem/der Schreiber*in 
deswegen aber einen spezifischen sozialen Status zuweisen zu wollen, wäre nicht haltbar. Ebenso wenig ist die 
(Schrift-)Sprache der ‚Oberschicht‘ mit dem literarischen Latein als deckungsgleich und Maßstab für alle Äuße-
rungen anzunehmen. Neben dem bekannten Umstand, dass geschriebene und gesprochene Sprache nie kongruent 
sind,99 ist der gezielte und adressat*innenkreisabhängige Einsatz unterschiedlicher Schreib- und Ausdrucksformen 
gleichwohl als Stilmittel (vgl. heutige Nachahmung von bestimmten Slangs, um sich ein gewisses Image zu geben) 
sicher nicht nur als zeitgeschichtlich jüngeres Phänomen aufzufassen. Darüber hinaus hatten zugleich Dialekte 
Einfluss auf die Schreibweise100 und Fehler bzw. Abweichungen könnten ebenso zufällig wie eine bewusst zur 
Verschleierung eingesetzte Form sein.

Die Zuweisung des Vulgärlateins zur ‚Unterschicht‘ folgt einer überkommenen dichotomischen Vorstellung, die 
zwischen derben, ungebildeten sowie einfachen Menschen sozialhierarchisch ‚unten‘ und gebildeten Personen 
‚oben‘ unterscheidet, die sich gepflegt sowie eloquent auszudrücken vermögen. Die Ausführungen v. a. im Ab-
schnitt Loci servorum sollten diese Vorstellung jedoch relativiert haben. In diesem Zusammenhang wird zumeist 
die zum gegenwärtigen Zeitpunkt schwer zu beantwortende Frage diskutiert, wer überhaupt lesen und schreiben 

Forschungsliteratur überrepräsentiert, machen aber lediglich 5% aus (Lohmann 2018: 136, 138, Abb. 34).
95	 CIL IV 4235; Übers. Hunink 2011: 122, Nr. 297; in einem kleinen Raum in V 2, 1. Dieses Graffito gehört ebenfalls zur 

Gruppe der Nachrichten oder Ankündigungen.
96	 CIL IV 2124; Übers. Hunink 2011: 184, Nr. 509; an den Stabianer Thermen (VII 1, 8). Grüße oder Glückwünsche reprä-

sentieren 8% (Lohmann 2018: 136, 138, Abb. 34).
97	 So etwa Mau (1908: 510–511), um eines der früheren Beispiele zu nennen. Dass sich diese Ansicht lange hielt, zeigt Loh-

mann 2018: 39–44 in ihrer Reflexion zur älteren Forschung.
98	 CIL IV 1783, Basilika (VIII 1, 1), Eingangsbereich auf der Westseite. Übers. Hunink 2011: 240, Nr. 701.
99	 s. für das heutige Deutsch etwa Dürscheid 2006.
100	 s. dazu die bei Lohmann 2018: 42, Anm. 146 angegebene Literatur.
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konnte (s. dazu Lohmann 2018: 86–101). Wie bereits oben angesprochen, verfügten einige Sklav*innen teilweise 
über eine sehr gute Ausbildung (Kulturkapital) und waren bezüglich Lese- und Schreibleistung zum Teil ihren 
Herr*innen gegenüber im Vorteil. Außerdem sind intellektuelle Berufe von Sklav*innen wie jener des paedagogus 
([Haus]Lehrer) oder des tabularius (Archivar) häufig belegt.101

In der Summe entbehrt also die lang etablierte Annahme früherer Forscher*innen jeder Grundlage, die gehobe-
nen Einwohner*innen Pompejis von der Graffiti-Anbringung und -nutzung grundsätzlich auszunehmen. Letztlich 
konnten Graffiti von verschiedenen Personen und -kreisen verwandt werden, um Botschaften unterschiedlichen 
Inhaltes (von vulgären Äußerungen über Verbote, Angriffe und Despektierlichkeiten bis zu Wahlempfehlungen) an 
eine gezielte oder anonyme Leser*innschaft zu richten. Sie sind Anzeiger spezifischer, hauptsächlich informeller 
Aneignung der gebaubten Umgebung, die im Ergebnis ortsgebunden und situativ ‚Andere Räume‘ (z. B. politi-
sche) formiert. Wer im einzelnen Graffiti jedoch tatsächlich anbrachte, ist nur schwer zu beurteilen und muss nicht 
in jedem Fall mit Menschen in subalternen Umständen verbunden werden. 

Resümee

Nach einem kurzen Abriss zur Geschichte und Entwicklung des Begriffes der Subalternität anhand ausgewählter 
Stationen, angefangen bei Antonio Gramscis Ausführungen über den Ansatz der Subaltern Studies Group bis hin 
zu Gayatri Chakravorty Spivaks Reflexionen, haben wir in Anlehnung hieran einen Subalternitätsbegriff erarbei-
tet, der zwar weiter gefasst ist, aber uns durch seinen Charakter erlaubt, Subalternität situativ und weniger sozi-
alspezifisch zu verorten. Wir möchten ihn in Anlehnung eines strategischen Essentialismus als Operationsbegriff 
auffassen, der sich dem Versuch stellt, das statische Moment, das mit solchen Termini zwangsläufig immer auch 
einhergeht, wieder etwas aufzulösen und seiner notwendigen Weiterentwicklung eine Grundlage zu bieten. Unter 
‚subaltern‘ verstehen wir all jene Umstände, in denen – im weitesten Sinne und in verschiedenen Formen – Men-
schen marginalisiert und ausgebeutet werden, Repression, Willkür sowie Erniedrigung erfahren, aber auch auf die 
Infragestellung einer Person bzw. deren Integrität, Glaubwürdigkeit oder ihrer Wirk- und Handlungsfähigkeit ab-
zielen, genauso wie auf deren gezielte Unsichtbarmachung. Subalternität ist dabei kein unveränderlicher Zustand, 
sondern ein Prozess, der kontextabhängig verschiedene Dimensionen aufweisen und vielschichtig sein kann. Es 
wird also danach gefragt, in welchen Momenten und unter welchen Bedingungen Menschen in Umstände und Si-
tuationen gebracht oder gezwungen werden, die sie Marginalisierung u. a. erfahren lassen. Insofern ermöglicht uns 
dieses Verständnis, Subalternität viel grundsätzlicher sowie weitreichender zu untersuchen und es nicht auf ein Mi-
lieu zu beschränken. Zum Beispiel ist die wohlhabende und gesellschaftlich anerkannte römische Händlerin nicht 
wahlberechtigt und kann keine politischen Ämter übernehmen. Sie ist, um ihren politischen Einfluss zu sichern 
und geltend zu machen, auf männliche Unterstützung angewiesen. Sie erfährt also dahingehend eine Benachteili-
gung. Der Begriff des Subalternen ist demnach eng verknüpft mit Handlungs- und Aktionspotenzialen bzw. dem 
Nicht-Verfügen solcher. Mit Bourdieus Kapitelbegriff verknüpft gehen wir davon aus, dass Subalternität umge-
kehrt proportional zum sog. Gesamtkapital steht. Ein niedriges Gesamtkapital und damit erhöhte Momente der 
Subalternität finden sich häufig bei Milieus an der Peripherie des sozialen Raumes. Diese Milieuvertreter*innen 
sind es nicht, die die Spielregeln eines Feldes im Kampf um Ressourcen (Wissen, Besitz, Autorität, Aktionspoten-
zial, Handlungsfreiheit usw.) bestimmen (Bourdieu). Im Sinne einer ‚Archäologie von unten‘ setzt unsere Pers-
pektive hier an. Von den ‚Subalternen‘ zu sprechen, ist allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. 
Wir möchten daher vorschlagen, von subalternen Dimensionen oder Momenten zu sprechen, in denen Menschen 
verhaftet oder in die sie geraten sein können. In unserem angeführten Beispiel der Sklav*innen der römischen 
Gesellschaft finden wir Subalternität in verschiedener Hinsicht und Dimensionalität bzw. liegt sie vielschichtig 
vor. Zum einen ist sie hier zunächst grundsätzlich statusbedingt (Sklav*in zu sein, bedeutet Eigentum bzw. ein 
Sachgegenstand von jemandem zu sein), hinzu kommen weitere Situationen bzw. Momente, die dies noch ver-
stärken bzw. verschlimmern und die von den Handlungen der Herr*innen abhängig sind. Gleichzeitig schließt 
Subalternität eine (Teil)Überwindung der Umstände ebenso wenig grundsätzlich aus wie emanzipative Akte und 
Widerständigkeit. 

101	 Herrmann-Otto 2009: 163–167. So war etwa der Beruf des Hauslehrers so wichtig, dass sich Cicero einen solchen für sei-
nen Sohn sogar ausleihen musste, da er selbst keinen besaß (Cic. Att. 4, 15, 10).



Forum Kritische Archäologie 8 (2019) Themenheft: Subalterne Räume

161

Bezogen auf die Komponente des (sozialwissenschaftlich verstandenen) Raumes zeigt sich, dass durch die re-
lationale Anordnung von Dingen (z. B. Architektur: Küchentrakt einer domus), Menschen (Sklav*innen und 
Herr*innen der domus) und Handlungen (Arbeit der Sklav*innen nach Anweisung/mittels Zwang der Herr*innen) 
an einem Ort Subalternität bzw. unterschiedliche subalterne Dimensionen (re)produziert werden können. Dass 
aber gerade spezifische, gebaute Orte auch unterschiedliche und widersprüchliche Räume durch verschiedene 
Aneignungsformen vereinen kann, dürfte das Beispiel der Graffiti gezeigt haben.

Diese erste hier vorgestellte Annäherung an Subalternität im theoretischen Rahmen wie im archäologischen Be-
fund sollte dafür sensibilisieren, eine Perspektivverschiebung sowie -öffnung zu wagen und einen Weg zu versu-
chen, den es u. E. weiterzugehen lohnt.

Bildnachweise: Alle Nachweise wie angegeben. In einem Fall erhielten wir leider keine Antwort des*der 
Rechtsinhaber*in der Abbildung. Berechtigte Ansprüche werden im Rahmen der üblichen Vereinbarungen abge-
golten.
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